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Antwort 
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Strafverfolgung von Spionen der DDR in den EU-Staaten, Japan, Kanada 
und den USA 

Nach Auskunft der Bundesregierung hat der Generalbundesanwalt seit 
dem 1. Januar 1992 gegen 2 412 ehemalige Mitarbeiter der Auslands-
nachrichtendienste der DDR Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts 
des Landesverrats und insbesondere der geheimdienstlichen Agenten-
tätigkeit eingeleitet. Bis zum 19. Mai 1995 wurden 72 von ihnen verur-
teilt. 481 Ermittlungsverfahren waren am 19. Mai 1995 noch nicht 
abgeschlossen. Nach dem Beschluß des Zweiten Senats des Bundesver-
fassungsgerichts vom 15. Mai 1995 besteht weder ein Verfolgungshin-
dernis noch ein besonderer Strafmilderungsgrund für Bundesbürger, die 
Spionage für die DDR betrieben haben. Angesichts dieser Situation 
einer anhaltenden Strafverfolgung von bundesdeutschen Mitarbeitern 
der Auslandsaufklärung der DDR im vereinigten Deutschland erhebt 
sich die Frage, ob und in welchem Umfang in anderen Staaten eine 
vergleichbare strafrechtliche Verfolgung von durch die Auslandsdienste 
der DDR geworbene Personen nach der Vereinigung Deutschlands 
erfolgt ist. 

1. Hat die Bundesregierung Kenntnis über Ermittlungsverfahren, 
Anklagen und Verurteilungen wegen Agententätigkeit oder ähn-
licher Delikte zugunsten der DDR in den Ländern der EU, in Japan, 
Kanada und den USA nach der Vereinigung Deutschlands? 

Wenn ja, 

— wie viele Ermittlungsverfahren, Anklagen und Verurteilungen 
gab es in den o. g. Ländern, 

— gab es Verfahrenseinstellungen, und aus welchen Gründen 
erfolgten diese, 

— welche Strafen — Freiheitsstrafen und Geldstrafen — wurden bei 
den rechtskräftigen Verurteilungen verhängt, 

— wie viele Ermittlungsverfahren, Anklagen und Verurteilungen 
richteten sich 
a) gegen Bürger der jeweiligen Staaten, 
b) gegen Bürger der Alt-BRD, 
c) gegen Bürger der ehemaligen DDR? 

Wenn nein, welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
den Deutschen Bundestag darin zu unterstützen, dera rtige 
Kenntnisse zu gewinnen? 
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ber 1995 übermittelt. 
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Der Bundesregierung liegen dazu Erhebungen nicht vor. Sie sieht 
auch keine erfolgversprechende Möglichkeit, aussagekräftige 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

2. Gab es seitens der Bundesregierung wegen Spionage zugunsten 
der DDR Auslieferungsanträge an die o, g. Länder bzw. gab es 
seitens der o. g. Länder Auslieferungsanträge wegen Spionage 
zugunsten der DDR an die Bundesregierung? 

In wie vielen Fällen wurde diesen Anträgen jeweils entsprochen? 

Nein. Bei Spionage handelt es sich im übrigen um ein sogenann-
tes absolut politisches Delikt, das von den meisten Staaten als 
nicht auslieferungsfähig betrachtet wird (vgl. § 6 Abs. 1 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). 

3 Erkennt die Bundesregierung an, daß sie mit der Vereinigung 
Deutschlands gegenüber den in den o. g. Ländern tätig gewesenen 
Personen der Auslandsaufklärung der DDR, die heute deutsche 
Staatsangehörige sind, eine Obhutspflicht hat? 

Wenn ja, wie nimmt die Bundesregierung diese Pflicht wahr? 

Wenn nein, warum will die Bundesrepublik Deutschland als Nach-
folgestaat der DDR diese Pflicht nicht übernehmen? 

Die Bundesregierung hat gegenüber allen deutschen Staatsange-
hörigen im Ausland die Pflicht zur Gewährung von Rat und Bei-
stand. Sie hat insbesondere gegenüber Untersuchungs- und Straf-
gefangenen auf deren Verlangen die Pflicht, sie zu betreuen und 
ihnen Rechtsschutz zu vermitteln. Sie nimmt diese Pflichten durch 
ihre Konsularbeamten im Rahmen des Konsulargesetzes wahr. 


